
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

für die Lieferung und Zahlung von landwirtschaftlichen Maschinen, Geräten und Bedarfsgegenständen

Die nachstehenden Bedingungen sind Vefiragsbestandteil; diese gelten aß-
schließlich. Bedingungen des Kunden gelten nichl, auch wenn der Verkäufer
ihnen niGht ausdrücklich widerspricht. Diese Bedingungen gelten auch für nach-
folgende Lieferungen aufgrund schrifllicher oder mündlicher Bestellungen.

1. Angebote, UnserAngebot ist freibbibend. Maß-, C*wichts-, und Leistungsan-
gaben sowie Abbildungen sind annähemd und unverbindlich, Zwischenverkauf
vorbehalten.

2. Rücktrittsrechl Der verkäufer behält sich das Recht vor, in Fällen häherer
Gewalt, bei vom Verkäuier nicht zu vertretenden, nicht vorhersehbaren und nicht
durch zumulbare Aufrvendungen zu beseitigender Leistungshindemisse sowie
bei vom Verfiäufer nicht zu vertretendem Fehlschlagen der Selbslbelielerung
vom Vertrag zurüc-kzutteten.

3. Laeferfrist. Bei den seibns des Verkäufers genannlen Lieferfrisbn handelt es
sich um ca. -Frisbn, Für alle durch höhere Gewalt, Streiks, Ausspemngen sowie
ohne nacflweisbares Verschulden des Verkäufers entstandenen Verzögerungen,
Nichtbelieferungen und Beschädigungen haftet der Verkäufer nichl

4. Veraand. Der Versand erfolgt auf die Gefahr des Käufers auch bei elwaiger
frachfüeier Lieferung oder frebr Montage. Verlade-, Fracht- und Zollspesen
gehen zu Lasten des Käufers. Versicherung erfolgt nur auf besondeteverein-
barung und wird zum Selbstkostenpreis berechnet-

5. Preise und Zahlungsbedingungen. Preis verstehen sbh, soweil nichts Ab-
weichendes vereinbart wurde, ab Werk. ErsaE- und Zubetxirteile werden be-
sonders berechnel, wenn sie nicht ausdrücklich im Kaufuertrag aufgefühtt sind.
Liegt zwischen Vertragsschluss und Lieferung ein Zeilraum von mehr als 4 Mo
naten, werden etwa erfolgte Arbeitskoslen-, MateriaF und Mehrwertsteuer-Er-
höhunq in gbicher Höhe an den Kunden weibrberechnet. Der KauDreis ist rein
netlo, ohneAbzüge, bei Lielerung sobrt zu Zahlung Ellig. Zahlung hatan den
Verkäubr r erblgen- Vertreter sind nur b€i Vorlage besonderer schrifficher Voll-
machl des Verkäufeß inkassoberechtigt,
lm Falle des Verangs hat der Käufer Verzugszinsen in Höhe von 12Vo zu zahlen.
Fürjede auf die Erstmahnung tulgende Mahnung wird eine Mahngebühr in Höhe
von EURO s,-erhoben. Dem Käufer bleibt vorbehalten, den Nichteintritteines
Schadens oder die Entstehung eines geringen Schadens nachzutYeisen.
Bei Vereinbarung von Ratenzählung wird der gesamte KauFreis soiort zur
Zahlung ftillig, wenn der Käufer mit einer Rate in Verzug komml, Das Gleiche gilt,
wenn über das vemögen des Käufers oder bei Handebgesdlschaften des per-
sönlich haflenden Gesellschafters ein lnsolvenzverfahren beantragtoder über
crundstücke die Zwangsversteigerung oder ZwangsveMaltung angeodnet wird
souie im Fall nachhaltiger Pfändungen und zwangsvolbtreckungsmaßnahmen,
Der Vekäufer kann vom Vertrag zudcktrebn, wenn der Käufer über Wesenfliches
falsche Angaben bezüglich seiner Kreditwürdigkeit gemacht hat oder wenn eine
wesenüiche Verschlechterung in seinen Venbgensverhältnissen eingetreten ist.
lnsbesondere bei nachhaltigen Pfändungen und Zwangsvollsheckungsma&
nahmen und der Einleilung eines lnsofuenzverf,ahrens.

6. Eigentumsvorbehalt Der Verkäußr behät eich das Eigentum an den gelieferbn
Maschinen und Waren bis zur vollständigen Bezahlung des Kaupreises und
etwaig bis dahin entslandener Rechnungsbeffige ttir die Lieferung von Ersatz-
teilen und zubehör für den Kauftegenstand und an ihn vorgenommenen Repa-
mtursn vor. Der Eigenlumsvorbehalt der geliebrten Maschinen bleibt so leng6
bestehen, bis sämüich entstandene Forderungen aus der Geschäflsverbindung
bezahlt sind. Dies gilt aueh für übernommene Bütgschafbn, SobaH der Käufer
Eigentümer des Kaufgegenslandes wird, übereignet er diesen zur Besicherung
albr dann bestehenden Forderungen aus der Geschältsbeziehung- Hbrüber sind
sich die Parteien bereits jetzt einig. Bei albn Verfrlgungen über den Kaufgegen-
stand tritt der Kunde bereiB jetzt alle ihm gegen Ddtb zusiehenden Ansprüche
bis zur Höhe der Forderung an den Verkäufer ab. lsl der Kaufgegenstand gegen
Feuer versichert, hitt der Käufer bereits ietzt die Ansprüche aus dem Versicher-
ungsvertrag bis zur Höhe der offenen Kau$reisfutdetung an den Verkäufer ab,
Ohne ausdräckliche Zuslimmung ist der Käuf€r nichl beßchtigt, unler Eigentums-
vorbehalt stehende Waren weiterÄ.Jveräußem, zu verpfänden oder in anderer
Weise darüber zu verftigen. lm Falle der Veöindung, Vermischung oder Verar-
beilung verbleibt das Eigenlum an der Ware beim Verkäufet Verarbeitung oder
Umbikiung erblgen sbts für den Verkäufer ab Hersteler,jedoch ohnever-
pflichturB fir ihn. Erlischt das Eigentr-rm des Verkäufers durch Verbindung, wird
bereits jelzt vereinbart, dass das Eigentum des Käufers an der eigantlichen Sache
wertantbilmäßig (Rechnungswert) auf den Vertäufer überyeht. Der Käufer ver-
wahrt das Eigentum des Verkäufers unentgelüich.
lst der Käufer WiederverkäufBr, so lritt er bereits jelzt dem Verkäufer seine For-
derunoen aus dem Weibrvertauf ab.
Bei Ztigrifren Dritter auf die im Eigentum des Verkäufers stehende Ware wid der
Käufeiauf das Eigentum des Verkäubrs hingewiesen und diesen unverzüglich
benachrichtigen. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufiers - insbesondere
Zahlungsver2ug - isl der Verkäufer berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt ge'
liefurb Ware zurückzunehmen oder gegebenenfalls Ablretung der Herausgabe'
ansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen.

7. Haftung bei ilängel.
a) Für Mängel der Lbferung - außer bei Fehlen zugesichertor Eigenschaften oder
bei schuldhäfter verlragswesentliche Pf,ichbn - haften wir unter Ausschluss wel
torer Ansprüche wie iobü:
Die geseElichen Gewährbisfungsfristen bei Neuproduktion ab Gefiahrübergang
betragen bei privaler NuEung 24 Monate, bei gewerblicher und/oder benrf,icher
Nutzung 12 Monate, Wird im Rahmen der Gewährleistung nachgebessefi oder
nactEeliefert, löst dies keinen neuen Beginn der Gewährbistungsfrist aus"
Die Gewähdeistungsfrist bei gebrauchten Produkten ab Gefahrübergang beträgt
bei privater NuEung 1 2 Monate, bei gewerblicher und/oder beruflicher Nubung
wird db Gewährleistung ausgeschlossen.
b) Schlagen mehr als arrei Nacherfüllungen bhl, steht dem Käufer, der nicht Ver-
b'raucheiist, unter Ausschluss aller weiteren Ansprüche nur das Recht zu, ge-
mäß den SS 440,323,326Abs- 1 S.3 BGB von dem Verhag zurückzuheten
oder gernaß $ 441 BGB den Kaufpreis zu mindern.
c) Die Gewälideislung erstreckt sich nicht auf Schäden, die entstanden sind in-
fö$e normaler Abnutzung, mangelhafter Einbau- und Monta-gearbeiten odei
fehilerhafter lnbetriebse2uhg sowie von uns nicht verschuHet, fehlerhafter oder
nachlässiger Behandlung oder Wartung nicht sachgemäßer Beanspruchung_se
wie Nichtbeachtung der Montage- oder Bedienungsanleitung und der einschlägF
ben Normen. Die Gewährbistung erstreckt sich insbesondere nicht auf die Ab-
riulzung von Verschbißbilen. Veächbißteile sind alle sich drchenden Teile, alle
Antriebsteile und werlceuge. Die Gewähtleistungsnsprüche slöshen auch dann,

wenn ohne Genehmigung des Verkäufers seitens des Beslellersodereines
Dritlen Anderungs- oder lnstandsezungsarbeiten vorgenommen werden.
d) Gibt der Käuisr dem Verkäufer keine Gelegenheii und angerTFs,sene Zeit,
dem Verkäufer von dem Mangel zu überzeugen und gegeb-enenfalls die er-
forderliche Nachefüllung (Nachbesserung oder Ersatzlieferung) vorzunehmen,
entbllen alle Mängelansprüche. Garantie- oder Gewährleitungsarbeiten, webhe
ohne ausdrückliche schriftliche Genehm(lung des Verkäufers in Fremdwerkstät-
ten vorgenommen werden, werden vom Verkäufer nichl anerkannl bzw' bezahlt.
e) Weilere Ansprüche des Käubrs, insbesondere wegen Fehlens zugeBicherter
Eigenschaftenoder auErund von Schäden, die nichfan dem Liefergegenstand
selbst entstanden sind, werden, soweit geseElich zulässig, ausgeschbssen.

8. Hafrungsbeschräntung.
1. Nicht ausdrücklich in diesen Bedingungen zugestandeneAnsprüche, insbe-
sondere SchadenseßaEansprüche aus Delikt,soweit nicht auf Vorsatzoder
g@ber Fahrlässigkeit beruhen oder Körperschäden betreffen, werden ausge-
schbssen, in jedem Fall aber auf die bei Vertragsabschluss voraussehbaren
Schäden sowie der Höhe nach auf 50o/o des Kaufivertes begrenzt. Dies gilt auch
bei Handlungen unser€r Verpflichtungs- und Er{üllungsgehilfen.
2. Die gesetzlichen Rogelungsn zur Beweislast bleiben hiervon unbenihrl.
3. Die Regelung gilt nicht für Ansprüche aus dem ProduktionshafturEsgesetz
sowie für die Fälle des Unverrnögens oder der Unmdglichkeit.

9. Hängahügon.
a) Für Käufer, die Kaufleute sind gelten die $S 377, 378 HGB.
bl Andere Käufer sind verpflichtet, offensichfliche Mängel innerhalb von I Tagen
schriftlich zu rügen, da sonst Gewähdeitungaansprüche entfallen.Andere Mängel
sind ebenfalls schriHich anzuzeigen.
c) Verlusb oder Beschädigungen auf dem Transport sind vom Käubr beim Trans-
porteur zu reklamieren und vor Ubemahme der Ware - ggf. bahnämtlich - be-
scheinigen zu lassen.

10, Unfallschulz- Der Käufer $,ird darauf au8nerksam gemacht, dass die Ma-
schinen und Ge6le vor lnbetriebnahme mit den gesezlich vorgeschrbbenen
Schutzvorrichtungen versehen werden müssen. Värhngt der Käufer Lieferung
von Schulzvonichtungen oder sind die Vorichtungen bereits vom Hersteller
vorgesehen, so efolgt deren Ausfrhrung nach den Unfallverhütungsvorschriften
jener Berufsgernssenschaft, in deren Bezirk die liefernde Fabrik gidegen ist.

11. Betriebsstunden. Fürdie Richtigkeitdaraufdem Betriebsstundenzählervon
landwirtschalüichen Maschinen und Geralen angegebenen Betriebsstunden bav,
der angegebenen Kilometerbisftrng übernimmt der Verkäufer keine Hafrung.

lz.Antau3ch. Maschinen und Geräte werden grundsäUich nur riss-, bruc*F
und schweißftei angetauschl. Der \tre*äufer behäft sich alle Regressanäprüctre
vor, sollbn ihm die unler Punkt 11 erwähnten Mängel beim Antausch fahrlässig
oder arglislig verschwiegen werden.

13. Versicherung, Der Kunde ist verpflichtel, die gekauften Gegenständeauf
Verlangen lür die Dauer des Eigentrmvorbehaltes gegen Feuer, Einbruch, Dieb.
stahl und Loituqgswesserschäden in volbr Höhe zugunsten des Verkäufers vet-
sichert zu halten. Falls der Kunde dem Verlangen nicht nachkommt, ist der Ver-
käufer berechtigt, die Gegenstände selbsl auf Kosten des Kunden zu versichem.

l4.Abtrefung, Aufechnung, atrückbehaltungsrecht. Die Abtretung von
Rechbn an Dritte ist dem Kunden ohne Zustimmung des Verkäufers nicht ge-
statbt. Gegen Zahlungsansprüche des Verkäufers kann der Kunde nur dann
aufrechnen, wenn seine Forderung unbeslritlen oder rechtskräffig festgestellt ist.
Ein Zurückhaltungsrecht steht dem Kunden nur zu, wenn es auf demselben Ver-
tmgsverhälhis, sowie auf einer unbeslrittenen oder rechtskräftig festgestelllen
Forderung beruht.

15. FeHprob€ - Bedingungen
a) VorausseEungen.
Vorausselzung ltir die Gewährung eines Feldprobe-Einsalzes ist der Abschluss
eines rcchlskräftigen Kaufvertrages zr unseren Algemeinen Geschäfts- und
Lieferbedingungen.
Lieferungen zu FelCprobe-Bedingungen gelten ab vereinbart, wenn die Liebrung
zur Feldprobe von uns oder unserem Vertreter ausdrücklich schriftlich bestätigl
wurde.
b)Erprobungszeit.
Das Gerät muss innerhalb yon 1 Woche nach Erhalt am vereinbarten Abnahrne-
ort erprobl werden, es sei denn, dass andersbulende, schriflliche Abmachungen
mil uns gehoffen wurden- Die Abbhnung zu der Aöeitsweise des Gerätes isl
innerhalb dieses Zeitraums sch.iffich zu erklären- Erfolgt innerhalb dieses Zeit-
raums keine schriftliche Ablehnung, gilt die FeHpmbe als erfolgreich bestanden,
Wir sind bercchligü, den FeHprobeEinsaE durch Werksangehörbe oder andere
Beauftragte durchführen oder übenvachen zu lassen.
c) Ubemahme.
Leistet das Gerät die unter normabn Witterungs- und Einsatzverhältnissen zu
eruartenden Funktionen und Ergebnisse, ist es vom Empfänger gemäß Kaufuer-
trag zu übomehmen. Ein Gerät gilt auch dann ab übarnommen, falls es länger
als einen Tag eingesetzt wurde.
Fals der Pob€einsaE des Gerätes nicht zurZufriedenheit des Bestellers ver-
läuft, hat diesor uns Gelegenheit zu geben, innerhalb einer angemessenen Frist
einen erneuten Pmbeeinsaz in Gegenwarl unseres Werksmonteurs oder eines
sonsligen Beauftragten durchzuführen,
d) Rückgabe.
Der Besteler ist nur dann zur Rückgabe des Gerätes an uns berechtigt, wenn es
beim ProbeeinsaE in Gegenwart unseres Beaufuagbn in seinerAöeibweise,
wie unter Ziffer lll edäutert, nicht befriedigt hat, Das Gerät ist in diesem Fa! sofort
in einem gereinigten Zustand für den Liebrer frachtftei und auf cefahr des Be-
stellers an uns oder an die von uns angegebene Anschrift arückzuliefurn. Lie-
ferer und Besteller häben in diesem Fall das Recht, vom geschbssenen Kauf-
vertrag zurückzutrelen.

16- Erfüllungsort, Gerichtsstand. Efüllungsort für die sich aus diesem Vertrag
ergebenden Verpflichfungen ist für beide SeitenElsnig. Gerichtsstandfiralle
sich aus dem Verhagsverhältnis ergebenden Streiligkeit€n bei lnlandsgeschäften
ist je nach Höhe des Sheiwertes das Amtsgericht Torgau bzry. das Landgericht
Leipzig.

17. Anwendberes Recht. Das Zustandekommen und die Aßpüche aus diesem
Vertrag richten sich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland"

18. Satvatorische Klausel- Sofiten einzelne Beslimmungen dieser Allgemeinen
C*sciäftsbedingungen unwirksam sein, verpflichbn sich die Parteien, die ent-
sprechende Bestimmung durch eine dem Gewollten nahekommende zu srsolzen.


